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Einleitung 

Gegenstand der Arbeit 

Völkerrechtliche Verträge der Europäischen Union spielen eine immer größere Rolle 
in der Auslegungspraxis des Europäischen Gerichtshofs und nationaler Gerichte. Die 
Zahl der Entscheidungen, in denen es beispielsweise auf das Assoziierungsabkommen 
mit der Türkei, die Aarhus-Konvention über den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten oder die Genfer Flüchtlingskonvention ankommt, ist im 
letzten Jahrzehnt geradezu exponentiell angestiegen. Für diesen Befund dürfte es 
mehrere Gründe geben. Die fortschreitende internationale Vernetzung spiegelt sich in 
zahlreichen neuen völkervertraglichen Regelungen wieder: Immer mehr 
Fragestellungen auf Gebieten des Handels, der Umwelt oder des Verkehrs werden auf 
internationaler Ebene geregelt und führen zu entsprechenden bi- und multilateralen 
Abkommen. Die Europäische Union agiert zunehmend nicht mehr nur nach innen, 
sondern beteiligt sich aktiv in der Regional- und Weltpolitik. Ihre äußeren 
Kompetenzen sind stetig erweitert worden, zuletzt durch den Vertrag von Lissabon. In 
einigen Bereichen ist die Europäische Union auch kraft internen Kompetenzzuwachses 
Funktionsnachfolgerin ihrer Mitgliedsstaaten geworden und hat deren völkerrechtliche 
Verpflichtungen übernommen. Schließlich dürfte die Anzahl und das Gewicht der 
Präjudizien bei Praktikern eine verstärkte Sensibilität für die Thematik ausgelöst 
haben. So gehört beispielsweise das Türkei-Assoziierungsrecht – nach einigen 
wegweisenden und medienwirksamen Entscheidungen zum ausländerrechtlichen 
Standardrepertoire. 

Infolge dieser Entwicklung sind die einschlägigen Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs besonders zu den WTO-Verträgen und den Assoziierungsabkommen 
zunehmend häufiger Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Meist 
stehen dabei Kompetenzfragen und Anwendungsvoraussetzungen sowie die Stellung 
der Verträge im Europäischen Normengefüge im Vordergrund. Weniger Beachtung 
fand bisher die materielle Subsumtionsarbeit des Europäischen Gerichtshofs, d.h. die 
bei der Auslegung angewandte Methodik und die substanzielle Reichweite der 
Entscheidungen. Auch dafür kommen mehrere Gründe in Betracht. Zum einen 
behandeln die Entscheidungen relativ disparate Materien wie Außenhandelsrecht, 
Umweltrecht oder Ausländerrecht. Eine übergreifende Perspektive über die 
Entwicklung „des Europarechts“ auf allen seinen Gebieten ist heutzutage aber kaum 
noch leistbar. Noch entscheidender scheint aber ein gewisses „Methodendefizit“ zu 
sein, das sich bei der vorliegenden Fragestellung potenziert: Ein allgemein anerkannter 
Methodenkanon ist weder für das Völkerrecht noch für das Europarecht formuliert. 
Für völkerrechtliche Verträge dürfte sich dies aus der Natur der Sache ergeben: In 
einer vielschichtigen und dezentralen Architektur prallen die unterschiedlichsten 
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Rechtstraditionen und Ordnungsvorstellungen aufeinander. Darüber hinaus ist das 
Völkerrecht – aufgrund seines politischen Charakters – auch offen für völlig andere 
Analyseebenen. In der europarechtlichen Literatur ist dagegen durchaus ein gewisser 
länderübergreifender Methodenkonsens feststellbar. Dieser ist, mangels griffiger 
Formulierung, jedoch noch nicht in allen Facetten zum Mainstream geworden und 
sieht sich auf Anwenderseite oft einem gewissen Misstrauen ausgesetzt. 

Die folgende Arbeit versucht daher zunächst auf Basis bestehender Literaturergebnisse 
ein idealtypisches Modell der Auslegung von Völker- und Europarecht zu entwickeln 
(Erster Teil). Anhand dieses Modells wird die Rechtsprechung des EuGH und 
vereinzelt auch nationaler Gericht zu völkerrechtlichen Verträgen der EU kritisch 
analysiert (Zweiter Teil). Abschließend werden die Ergebnisse der Analyse 
wirtschaftlich und politisch kontextualisiert und bewertet (Dritter Teil). 

Auslegung als Untersuchungsgegenstand 

Die folgende Arbeit ist keine Methodenarbeit und erhebt nicht den Anspruch zum 
Konzept der „Auslegung“ theoretisch beizutragen. Ihr Ziel ist es einen klar umrissenen 
Ausschnitt der Rechtsprechung des EuGH zu erklären und für die Zukunft etwas 
besser prognostizierbar zu machen. Nichtsdestotrotz sind einige Grundannahmen 
offenzulegen:  

Grundsätzlich besteht die Aufgabe des Richters darin, eine abstrakte Norm auf einen 
konkreten Sachverhalt anzuwenden. Was genau im Kopf des Richters vorgeht, wenn er 
eine Norm deutet (in der Luhmann'schen Terminologie die Herstellung einer 
Entscheidung12), entzieht sich der Kenntnis Dritter und kann auch von der 
Rechtswissenschaft nicht beantwortet werden. Bei einem Kollegialgericht kommen 
kommunikative Dynamiken hinzu, die schon wegen des Beratungsgeheimnisses nicht 
rückverfolgbar sind. Selbst Interviews mit Richtern können nur unvollkommene 
Momentaufnahmen zeichnen. Der rechtswissenschaftlichen Analyse zugänglich sind 
nur die schriftlichen Urteilsbegründungen, in denen ein gewisses Ergebnis unter 
Anwendung bestimmter Normen anhand gewisser Formeln begründet wird (die 
Darstellung der Entscheidung).13 Diese Begründung muss und kann die „wahren“ 
Entscheidungsmotive des Richters bzw. der Richter nicht vollständig wiedergeben. So 
ist etwa für das Bundesverfassungsgericht eindrucksvoll beschrieben, wie komplex 
und unwägbar sich der Prozess darstellt, an dessen Ende die kompakte, nach außen 
kommunizierte Entscheidung steht.14 

                                                           

12 Luhmann, S. 51. 
13 Müller/Christensen, Rn. 8. 
14 Vgl. Krahnenpohl, Uwe: Hinter dem Schleier des Beratungsgeheimnisses, Wiesbaden 2010. 
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Von Auslegung bzw. Auslegungsmethodik kann auf beiden Ebenen gesprochen 
werden: Bezüglich der Herstellung kann eine bestimmte, systematische 
Herangehensweise gemeint sein; auf Darstellungsebene geht es um ein Repertoire an 
Argumentationsfiguren, das von den Beteiligten offenbar als legitim, bzw. 
legitimationsstiftend empfunden wird.15 In dieser Arbeit bezieht sich „Auslegung“ 
stets nur auf den letzten Aspekt, d.h. die schriftliche Urteilsbegründung des Gerichts.  

Auslegung im nationalen und internationalen Kontext  

Innerhalb eines Rechtskreises werden Rechtsfindung und Begründung möglicherweise 
auf eine typische Weise miteinander korrespondieren. So mag man unter deutschen 
Juristen von einem gewissen Konsens über richterliche Aufgabe und adäquate 
Begründungstiefe ausgehen können. Schließlich wird an den Ausbildungsstätten eine 
gewisse Methodik gelehrt (die vier Savigny'schen canones, teleologische Reduktion 
und Analogieschluss, etc.), die Urteile folgen etablierten Standards, Praxis und 
Wissenschaft kommunizieren auf eine bestimmte, vorhersehbare Weise miteinander. 
Manche mögen daher gar behaupten, ein methodisch sauber begründetes Urteil sei 
„richtig“ und gerecht. Normative und positive Aussagen werden im Methodendiskus 
häufig nicht klar voneinander unterschieden.16 

Im internationalen Kontext scheinen solche Erwägungen schwieriger. Ganz 
offensichtlich unterscheiden sich Gerichtsurteile in ihrer Form bereits zwischen den 
verschiedenen europäischen Staaten. Ein deutsches verwaltungsgerichtliches Urteil ist 
typischerweise breit und enthält zahlreiche Literaturverweise; ein englisches Urteil 
kann noch ausschweifender und mitunter sehr persönlich formuliert sein; eine 
französische Entscheidung mag dagegen – im Sinne des Montesquieu'schen Ideals 
vom Richter als „Mund des Gesetzes“ –durch apodiktische Prägnanz bestechen. Dies 
bedeutet nicht, dass in den Ländern vergleichbare Lebenssachverhalte grundlegend 
anders beurteilt würden. Selbst in Verfassungsfragen ist in den genannten drei Ländern 
vielmehr eine erstaunliche Konvergenz in der interpretativen Praxis nachweisbar.17 
Unter der Annahme, dass Recht stets der Lösung sozialer Konflikte unter Beibehaltung 
der herrschenden Ordnung dient, sind ähnliche Lösungen und funktionell äquivalente 
Begründungen wohl auch zu erwarten. Trotzdem weicht die Darstellung der 
Entscheidungen ganz erheblich voneinander ab. 

Beim EuGH und anderen international besetzten Kollegialgerichten werden diese 
verschiedenen Begründungstraditionen zur Herausforderung: Juristen treffen 
aufeinander, die in ihren Heimrechtsordnungen in einer bestimmten Methodik 

                                                           

15 Vgl. Pauwelyn/Elsig, S. 449. 
16 Vogenauer, S. 21. 
17 Vgl. die umfangreiche Darstellung bei: Vogenauer, S. 1295ff. 
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sozialisiert sind. Es ist quasi ausgeschlossen, dass die verschriftlichten 
Entscheidungsgründe die Erwartungen aller betroffenen Rechtsordnungen erfüllen. 
Die Argumentationsmuster entwickeln sich eigendynamisch und pfadabhängig im 
Rahmen eines Mandats, das sich die Gerichte letztlich selbst vorgeben. Wo ein 
methodischer Konsens nicht besteht, werden Erwägungen oft gar nicht explizit 
gemacht.18 Dazu kommt, dass auf internationaler Ebene Funktion von Recht und der 
Gerichten kaum allgemein zu definieren sind. Oft geht es bei der „Auslegung“ 
überhaupt erst darum, die Grenze zwischen „unverbindlicher“ politischer Handlung 
und „verbindlichem“ Rechtsakt zu bestimmen.19  

Die hermeneutischen Richtigkeitsbedingungen solcher Rechtsprechung zu ermitteln 
gleicht einer Sisyphos-, mehr noch, einer Tantalos-Aufgabe: Während Sisyphos den 
schweren Stein jedes Mal wenigstens bis fast an den Gipfel des Berges rollt, rinnt 
Tantalos das Wasser schon durch das Sieb, sobald er zu schöpfen anfängt. 
Wissenschaftliche Beschreibungen der Methodik internationaler Gerichte haben daher 
oft einen eher deskriptiv-analytischen Charakter und stellen allenfalls schwache 
Anforderungen an Konsistenz und adäquate Begründungstiefe.20 

Eigener Forschungsansatz 

Auch diese Untersuchung nimmt eine deskriptiv-analytische Perspektive ein und 
versucht die Rechtsprechung im Wesentlichen „aus sich selbst heraus“ zu erklären. 
Untersucht wird, wie der EuGH bei der Auslegung von Völkerrecht typischerweise 
argumentiert, wie sich diese Argumentationsweise entwickelt hat und was hinter den 
einzelnen Argumenten steht; erst ganz zum Schluss soll untersucht werden, ob und 
inwiefern diese Argumentationsweise von irgendeinem Standpunkt gesehen als 
„richtig“ oder „falsch“ bezeichnet werden kann.  

Um trotz aller methodischen Unwägbarkeiten dabei zu theoretisch fundierten und 
prägnanten Aussagen zu gelangen, werden die wesentlichen konzeptuellen 
Unterschiede zwischen völker- und europarechtlichem Ansatz vorab erläutert. In 
einem Analyseraster werden die Auslegung völkerrechtlicher Verträge und die 
Auslegung von Europarecht idealtypisch und modellhaft gegenübergestellt. Dabei geht 
es in erster Linie darum, wichtige Stichwörter zu erläutern und an grobe, ebenfalls 
idealtypische Charakteristika der Völker- und Europarechtsordnung zurückzubinden. 
Die gewählten Vergleichspunkte sind eher heuristisch als dogmatisch, um eine 
Bezugnahme auf Literaturergebnisse aus anderen Ländern erleichtern. Wie jeder 
Idealtyp ist diese Darstellung schematisch und im Einzelnen angreifbar. Dies gilt 

                                                           

18 Schollendorf, S. 45. 
19 Häberle, S. 207; Alsen S. 54. 
20 Pauwelyn/Elsig, S.445f.; Vogenauer, a.a.O.. 
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besonders, da Völker- und Europarecht sich nicht monolithisch gegenüberstehen, 
sondern das Europarecht selbst eine völkerrechtliche Kreatur ist. In Anbetracht der 
Komplexität der Fragestellung scheint eine pointierte Darstellung aber didaktisch 
sinnvoll. 

Eine zentrale Grundannahme der Arbeit ist schließlich, dass die Auslegungsmethoden 
eines Gerichtes stets die institutionellen Randbedingungen und normativen 
Präferenzen eines Systems reflektieren und auf die Kohärenz und Integrität der 
jeweiligen Rechtsordnung bedacht sind.21 Eine sinnvolle Analyse kann daher nur bei 
Beachtung des Kontexts, insbesondere der ökonomischen und politischen 
Ausgangssituation gelingen. Die Untersuchung der „Auslegung“ rückt daher in die 
Nähe der aus anderen Sozialwissenschaften bekannten Diskursanalyse. Diesem 
Gedankengang soll im dritten Teil der Arbeit nachgegangen werden.  

Umfang der Untersuchung 

Die theoretische Darstellung des ersten Teils beruht im Wesentlichen auf 
Literaturergebnissen. Lediglich einige jüngere Entscheidungen deutscher 
Obergerichte, die die Relevanz der Darstellung unterstreichen, werden gesondert 
referenziert. Dagegen ist der Überblick über das Fallrecht im zweiten Teil der Arbeit 
um größtmögliche Vollständigkeit bemüht und versucht auch den speziellen 
Umständen einzelner Entscheidungen gerecht zu werden. Trotzdem können nicht alle 
Urteile in gleicher Tiefe behandelt werden. Die Arbeit versucht das Augenmerk auf die 
methodisch wichtigsten Passagen zu richten, ohne die Dimension des gesamten 
Fallrechts außer Acht zu lassen. Ganz ausgelassen werden Fälle, in denen zwar auf 
völkerrechtliche Verträge Bezug genommen wird, von einer Auslegung derselben aber 
keine Rede sein kann. So gibt es im Bereich des freien Warenverkehrs und Zollrecht 
Entscheidungen, in denen lediglich die zuständigen Behörden nach den jeweils 
betroffenen Abkommen ermittelt werden.  

Kein Gegenstand der Arbeit sind Urteile, in denen es um die Auslegung der 
Beitrittsakten neuer Mitglieder zur EU geht (z.B. die recht bekannten Urteile Lopes da 
Veiga oder Peskeloglou). Insofern wird angenommen, dass dieses Beitrittsrecht 
spezifischen Problemstellungen Rechnung trägt und ihre Aussagekraft für die hier zu 
untersuchende Fragestellung gering ist.22 Ähnliches gilt für die Rechtsprechung des 
EuGH zur EMRK. Diese folgt nicht nur den Eigengesetzmäßigkeiten des 
menschenrechtlichen Bereichs, sondern ist auch durch das „geschwisterliche“ 
Verhältnis von EuGH und EGMR geprägt. Der Beitritt der EU zur EMRK wurde 

                                                           

21 Vgl. Maduro, S. 3. 
22 Für einen Überblick vgl. Maiß, S. 210ff. 
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durch das Gutachten 2/13 des EuGH zuletzt auf unabsehbare Zeit verzögert.23 Die 
Implikationen dieser Entscheidungen sind momentan noch nicht absehbar und 
bedürfen einer gesonderten wissenschaftlichen Untersuchung. 

Die eher verfassungsrechtlichen Fragen nach Kompetenz und 
Vertragsschlussbedingungen, die besonders im Rahmen der sog. „gemischten 
Abkommen“ diskutiert werden (z.B. aktuell bzgl. TTIP), liegen ebenfalls nicht im 
unmittelbaren Erkenntnisinteresse der Arbeit. Wie die Darstellung des zweiten Teils 
zeigen wird, haben sie für die Auslegungsmaßstäbe des EuGH auch vergleichsweise 
geringe Bedeutung. Eine abstrakte Erörterung vorab scheint daher nicht angezeigt. 
Einige Aspekte werden allerdings dort hervorgehoben, wo sie für das Verständnis der 
Urteile unerlässlich sind. Der Befund wird am Ende der Arbeit diskutiert.  

 

  

                                                           

23 Gutachten vom 18. Dezember 2014, 2/13. Auf die Aussagen des Gutachtens wird an den 
entsprechenden Stellen gleichwohl Bezug genommen.   
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